
247 Anpassungsverordnung — Anlage 1 10

2. als Eigentümer, Besitzer oder Verwalter eines Hauses oder als Leiter von 
Gemeinschaftsunterkünften der Pflicht zur Führung des Hausbuches nicht 
nachkommt oder den Verlust eines Hausbuches der Deutschen Volkspolizei 
nicht meldet

3. als Leiter oder Inhaber von Unternehmen, die der gewerbsmäßigen oder 
gemeinnützigen Beherbergung dienen, als Leiter von Zimmernachweisen 
oder als privater Zimmervermieter sowie als Leiter der Einrichtungen von 
Religionsgemeinschaften
a) kein Gästeverzeichnis führt oder die beherbergten Personen im Gäste

verzeichnis nicht einträgt, wenn er zur Führung eines Gästeverzeich
nisses verpflichtet ist

b) die Meldescheine der Beherbergungsstätten nicht innerhalb der fest
gelegten Frist nach Eintreffen des Gastes der Deutschen Volkspolizei 
zustellt

c) es unterläßt, die Deutsche Volkspolizei über Tatsachen nach § 17 Abs. 3 
unverzüglich zu verständigen

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe in Höhe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Wer vorsätzlich sich nicht innerhalb der Meldefrist im Hausbuch ein- 

oder austragen läßt, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 150 M 
belegt werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 
der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Absätzen 1 und 2 sind 
die dazu ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei und bei Ver
stößen nach § 23 Abs. 1 auch die ermächtigten Mitarbeiter der örtlichen Räte 
befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M aus
zusprechen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

75. § 6 der Verordnung vom 26. August 1965 über die weitere Verbesserung der 
Tätigkeit der Staats- und Wirtschaftsorgane und der Betriebe auf dem Gebiet 
des Patent-, Muster- und Zeichenwesens und der Neuererbewegung (GBl. II 
S. 695) in der Fassung der Änderungsverordnung vom 10. November 1967 
(GBl. II S. 756) erhält folgende Fassung:

*,§6
(1) Wer vorsätzlich

a) ohne Befugnis die Erstmeldung eines Schutzrechts in anderen Staaten vor
nimmt

b) ohne Genehmigung eine Anmeldung oder sonstige Rechtshandlung in 
anderen Staaten vornimmt


